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Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. August 1997 (BGBl. I S. 2022), geändert
durch Gesetz vom 25. August 1998 (BGBl. I S. 2505), durch Verordnungen vom
29. Oktober 2001 (BGBl. I S. 2785), vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2304), durch
Gesetze vom 24. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2954), vom 27. Dezember 2003 (BGBl. I
S. 3022), vom 30. Juli 2004 (BGBl. I S. 1950), vom 14. März 2005 (BGBl. I S. 721, ber.
2010 I S. 1358), vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1666), durch Verordnung vom 31. Okto-
ber 2006 (BGBl. I S. 2407), durch Gesetze vom 19. August 2007 (BGBl. I S. 1970),
vom 24. September 2008 (BGBl. I S. 1856), vom 22. November 2011 (BGBl. I S. 2258),
vom 10. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2187), vom 23. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2439),
vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722), vom 11. März 2016 (BGBl. I S. 390), vom

26. 7. 2016 (BGBl. I S. 1824)*

§ 1 Leistungsberechtigte

(1) Leistungsberechtigt nach diesem Gesetz sind Ausländer, die sich tatsächlich im
Bundesgebiet aufhalten und die

1. eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylgesetz besitzen,
2. über einen Flughafen einreisen wollen und denen die Einreise nicht oder noch nicht

gestattet ist,
3. eine Aufenthaltserlaubnis besitzen

a) wegen des Krieges in ihrem Heimatland nach § 23 Absatz 1 oder § 24 des Auf-
enthaltsgesetzes,

b) nach § 25 Absatz 4 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes oder
c) nach § 25 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes, sofern die Entscheidung über die

Aussetzung ihrer Abschiebung noch nicht 18 Monate zurückliegt,
4. eine Duldung nach § 60a des Aufenthaltsgesetzes besitzen,
5. vollziehbar ausreisepflichtig sind, auch wenn eine Abschiebungsandrohung noch

nicht oder nicht mehr vollziehbar ist,
6. Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder der in den Nummern 1 bis 5

genannten Personen sind, ohne dass sie selbst die dort genannten Voraussetzun-
gen erfüllen, oder

7. einen Folgeantrag nach § 71 des Asylgesetzes oder einen Zweitantrag nach § 71a
des Asylgesetzes stellen.

(2) Die in Absatz 1 bezeichneten Ausländer sind für die Zeit, für die ihnen ein anderer
Aufenthaltstitel als die in Absatz 1 Nr. 3 bezeichnete Aufenthaltserlaubnis mit einer
Gesamtgeltungsdauer von mehr als sechs Monaten erteilt worden ist, nicht nach die-
sem Gesetz leistungsberechtigt.

(3) 1Die Leistungsberechtigung endet mit der Ausreise oder mit Ablauf des Monats, in
dem

1. die Leistungsvoraussetzung entfällt oder
2. das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge den Ausländer als Asylberechtigten

anerkannt oder ein Gericht das Bundesamt zur Anerkennung verpflichtet hat, auch
wenn die Entscheidung noch nicht unanfechtbar ist.

* Änderungen zum 1. 1. 2017 noch nicht eingearbeitet.
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2Für minderjährige Kinder, die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 5 des Auf-
enthaltsgesetzes besitzen und die mit ihren Eltern in einer Haushaltsgemeinschaft le-
ben, endet die Leistungsberechtigung auch dann, wenn die Leistungsberechtigung ei-
nes Elternteils, der eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 5 des Aufenthaltsgeset-
zes besitzt, entfallen ist.

§ 1a Anspruchseinschränkung

(1) Leistungsberechtigte nach § 1 Absatz 1 Nummer 4 und 5 und Leistungsberechtigte
nach § 1 Absatz 1 Nummer 6, soweit es sich um Familienangehörige der in § 1 Ab-
satz 1 Nummer 4 und 5 genannten Personen handelt, die sich in den Geltungsbereich
dieses Gesetzes begeben haben, um Leistungen nach diesem Gesetz zu erlangen,
erhalten Leistungen nach diesem Gesetz nur, soweit dies im Einzelfall nach den Um-
ständen unabweisbar geboten ist.

(2) 1Leistungsberechtigte nach § 1 Absatz 1 Nummer 5, für die ein Ausreisetermin und
eine Ausreisemöglichkeit feststehen, haben ab dem auf den Ausreisetermin folgenden
Tag keinen Anspruch auf Leistungen nach den §§ 2, 3 und 6, es sei denn, die Ausreise
konnte aus Gründen, die sie nicht zu vertreten haben, nicht durchgeführt werden. 2Ihnen
werden bis zu ihrer Ausreise oder der Durchführung ihrer Abschiebung nur noch Leistun-
gen zur Deckung ihres Bedarfs an Ernährung und Unterkunft einschließlich Heizung
sowie Körper- und Gesundheitspflege gewährt. 3Nur soweit im Einzelfall besondere Um-
stände vorliegen, können ihnen auch andere Leistungen im Sinne von § 3 Absatz 1
Satz 1 gewährt werden. 4Die Leistungen sollen als Sachleistungen erbracht werden.

(3) 1Absatz 2 gilt entsprechend für Leistungsberechtigte nach § 1 Absatz 1 Nummer 4
und 5, bei denen aus von ihnen selbst zu vertretenden Gründen aufenthaltsbeendende
Maßnahmen nicht vollzogen werden können. 2Für sie endet der Anspruch auf Leistun-
gen nach den §§ 2, 3 und 6 mit dem auf die Vollziehbarkeit einer Abschiebungsandro-
hung oder Vollziehbarkeit einer Abschiebungsanordnung folgenden Tag. 3Für Leis-
tungsberechtigte nach § 1 Absatz 1 Nummer 6, soweit es sich um Familienangehörige
der in Satz 1 genannten Personen handelt, gilt Absatz 1 entsprechend.

(4) Leistungsberechtigte nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 oder 5, für die in Abweichung
von der Regelzuständigkeit nach der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfah-
ren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Dritt-
staatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf in-
ternationalen Schutz zuständig ist (ABl. L 180 vom 29. 6. 2013, S. 31) nach einer Ver-
teilung durch die Europäische Union ein anderer Mitgliedstaat oder ein am Verteilme-
chanismus teilnehmender Drittstaat, der die Verordnung (EU) Nr. 604/2013 anwendet,
zuständig ist, erhalten ebenfalls nur Leistungen nach Absatz 2.

§ 2 Leistungen in besonderen Fällen

(1) Abweichend von den §§ 3 bis 7 ist das Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch auf diejeni-
gen Leistungsberechtigten entsprechend anzuwenden, die sich seit 15 Monaten ohne
wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthalts
nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben.
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(2) Bei der Unterbringung von Leistungsberechtigten nach Absatz 1 in einer Gemein-
schaftsunterkunft bestimmt die zuständige Behörde die Form der Leistung auf Grund
der örtlichen Umstände.

(3) Minderjährige Kinder, die mit ihren Eltern oder einem Elternteil in einer Haushalts-
gemeinschaft leben, erhalten Leistungen nach Absatz 1 auch dann, wenn mindestens
ein Elternteil in der Haushaltsgemeinschaft Leistungen nach Absatz 1 erhält.

§ 3 Grundleistungen*

(1) 1Bei einer Unterbringung in Aufnahmeeinrichtungen im Sinne von § 44 Absatz 1 des
Asylgesetzes erhalten Leistungsberechtigte nach § 1 Leistungen zur Deckung des Be-
darfs an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheitspflege und Gebrauchs-
und Verbrauchsgütern des Haushalts (notwendiger Bedarf). 2Der notwendige Bedarf
wird durch Sachleistungen gedeckt. 3Kann Kleidung nicht geleistet werden, so kann
sie in Form von Wertgutscheinen oder anderen vergleichbaren unbaren Abrechnungen
gewährt werden. 4Gebrauchsgüter des Haushalts können leihweise zur Verfügung ge-
stellt werden. 5Zusätzlich werden ihnen Leistungen zur Deckung persönlicher Bedürf-
nisse des täglichen Lebens gewährt (notwendiger persönlicher Bedarf). 6Soweit mit ver-
tretbarem Verwaltungsaufwand möglich, sollen diese durch Sachleistungen gedeckt wer-
den. 7Soweit Sachleistungen nicht mit vertretbarem Verwaltungsaufwand möglich sind,
können auch Leistungen in Form von Wertgutscheinen, von anderen vergleichbaren
unbaren Abrechnungen oder von Geldleistungen gewährt werden. 8Werden alle notwen-
digen persönlichen Bedarfe durch Geldleistungen gedeckt, so beträgt der Geldbetrag
zur Deckung aller notwendigen persönlichen Bedarfe monatlich für

1. alleinstehende Leistungsberechtigte 135 Euro,
2. zwei erwachsene Leistungsberechtigte, die als Partner einen gemeinsamen Haus-

halt führen, je 122 Euro,
3. weitere erwachsene Leistungsberechtigte ohne eigenen Haushalt 108 Euro,
4. sonstige jugendliche Leistungsberechtigte vom Beginn des 15. und bis zur Vollen-

dung des 18. Lebensjahres 76 Euro,
5. leistungsberechtigte Kinder vom Beginn des siebten bis zur Vollendung des 14. Le-

bensjahres 83 Euro,
6. leistungsberechtigte Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres 79 Euro.
9Der individuelle Geldbetrag zur Deckung des notwendigen persönlichen Bedarfs für
in Abschiebungs- oder Untersuchungshaft genommene Leistungsberechtigte wird
durch die zuständige Behörde festgelegt, wenn der Bedarf ganz oder teilweise ander-
weitig gedeckt ist.

(2) 1Bei einer Unterbringung außerhalb von Aufnahmeeinrichtungen im Sinne des § 44
Absatz 1 des Asylgesetzes sind vorbehaltlich des Satzes 4 vorrangig Geldleistungen
zur Deckung des notwendigen Bedarfs nach Absatz 1 Satz 1 zu gewähren. 2Der not-
wendige Bedarf beträgt monatlich für

1. alleinstehende Leistungsberechtigte 216 Euro,
2. zwei erwachsene Leistungsberechtigte, die als Partner einen gemeinsamen Haus-

halt führen, je 194 Euro,
3. weitere erwachsene Leistungsberechtigte ohne eigenen Haushalt 174 Euro,

* Fortgeschriebene Leistungssätze siehe am Ende des AsylbLG.
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4. sonstige jugendliche Leistungsberechtigte vom Beginn des 15. und bis zur Vollen-
dung des 18. Lebensjahres 198 Euro,

5. leistungsberechtigte Kinder vom Beginn des siebten bis zur Vollendung des 14. Le-
bensjahres 157 Euro,

6. leistungsberechtigte Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres
133 Euro.

3Anstelle der Geldleistungen können, soweit es nach den Umständen erforderlich ist,
zur Deckung des notwendigen Bedarfs Leistungen in Form von unbaren Abrechnun-
gen, von Wertgutscheinen oder von Sachleistungen gewährt werden. 4Der Bedarf für
Unterkunft, Heizung und Hausrat wird gesondert als Geld- oder Sachleistung erbracht.
5Absatz 1 Satz 4, 5, 8 und 9 ist mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass der
notwendige persönliche Bedarf als Geldleistung zu erbringen ist. 6In Gemeinschaftsun-
terkünften im Sinne von § 53 des Asylgesetzes kann der notwendige persönliche Be-
darf soweit wie möglich auch durch Sachleistungen gedeckt werden.

(3) Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemein-
schaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben den Leistun-
gen nach Absatz 1 oder Absatz 2 entsprechend den §§ 34, 34a und 34b des Zwölften
Buches Sozialgesetzbuch gesondert berücksichtigt.

(4) 1Der Geldbetrag für alle notwendigen persönlichen Bedarfe nach Absatz 1 Satz 8
sowie der notwendige Bedarf nach Absatz 2 Satz 2 werden jeweils zum 1. Januar eines
Jahres entsprechend der Veränderungsrate nach § 28a des Zwölften Buches Sozialge-
setzbuch in Verbindung mit der Verordnung nach § 40 Satz 1 Nummer 1 des Zwölften
Buches Sozialgesetzbuch fortgeschrieben. 2Die sich dabei ergebenden Beträge sind
jeweils bis unter 0,50 Euro abzurunden sowie von 0,50 Euro an aufzurunden. 3Das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales gibt jeweils spätestens bis zum 1. Novem-
ber eines Kalenderjahres die Höhe der Bedarfe, die für das folgende Kalenderjahr
maßgebend sind, im Bundesgesetzblatt bekannt.

(5) Liegen die Ergebnisse einer bundesweiten neuen Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe vor, werden die Höhe des Geldbetrages für alle notwendigen persönlichen
Bedarfe und die Höhe des notwendigen Bedarfs neu festgesetzt.

(6) 1Leistungen in Geld oder Geldeswert sollen dem Leistungsberechtigten oder einem
volljährigen berechtigten Mitglied des Haushalts persönlich ausgehändigt werden.
2Stehen die Leistungen nicht für einen vollen Monat zu, wird die Leistung anteilig er-
bracht; dabei wird der Monat mit 30 Tagen berechnet. 3Geldleistungen dürfen längs-
tens einen Monat im Voraus erbracht werden. 4Von Satz 3 kann nicht durch Landes-
recht abgewichen werden.

§ 4 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt

(1) 1Zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände sind die erforderliche
ärztliche und zahnärztliche Behandlung einschließlich der Versorgung mit Arznei- und
Verbandmitteln sowie sonstiger zur Genesung, zur Besserung oder zur Linderung von
Krankheiten oder Krankheitsfolgen erforderlichen Leistungen zu gewähren. 2Zur Verhü-
tung und Früherkennung von Krankheiten werden Schutzimpfungen entsprechend den
§§ 47, 52 Absatz 1 Satz 1 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und die medizinisch
gebotenen Vorsorgeuntersuchungen erbracht. 3Eine Versorgung mit Zahnersatz erfolgt
nur, soweit dies im Einzelfall aus medizinischen Gründen unaufschiebbar ist.
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Einsetzen der Leistung der Leistungsberechtigte aus einer Einrichtung im Sinne des
Satzes 1 in eine andere Einrichtung oder von dort in weitere Einrichtungen übergetreten
oder tritt nach Leistungsbeginn ein solcher Fall ein, ist der gewöhnliche Aufenthalt, der
für die erste Einrichtung maßgebend war, entscheidend. 3Steht nicht spätestens inner-
halb von vier Wochen fest, ob und wo der gewöhnliche Aufenthalt nach den Sätzen 1
und 2 begründet worden ist, oder liegt ein Eilfall vor, hat die nach Absatz 1 zuständige
Behörde über die Leistung unverzüglich zu entscheiden und vorläufig einzutreten. 4Die
Sätze 1 bis 3 gelten auch für Leistungen an Personen, die sich in Einrichtungen zum
Vollzug richterlich angeordneter Freiheitsentziehung aufhalten oder aufgehalten haben.

(3) 1Als gewöhnlicher Aufenthalt im Sinne dieses Gesetzes gilt der Ort, an dem sich
jemand unter Umständen aufhält, die erkennen lassen, dass er an diesem Ort oder in
diesem Gebiet nicht nur vorübergehend verweilt. 2Als gewöhnlicher Aufenthalt ist auch
von Beginn an ein zeitlich zusammenhängender Aufenthalt von mindestens sechs Mona-
ten Dauer anzusehen; kurzfristige Unterbrechungen bleiben unberücksichtigt. 3Satz 2
gilt nicht, wenn der Aufenthalt ausschließlich zum Zweck des Besuchs, der Erholung,
der Kur oder ähnlichen privaten Zwecken erfolgt und nicht länger als ein Jahr dauert.
4Ist jemand nach Absatz 1 Satz 1 nach dem Asylgesetz oder nach dem Aufenthaltsge-
setz verteilt oder zugewiesen worden oder besteht für ihn eine Wohnsitzauflage für einen
bestimmten Bereich, so gilt dieser Bereich als sein gewöhnlicher Aufenthalt. 5Wurde
eine Vereinbarung nach § 45 Absatz 2 des Asylgesetzes getroffen, so gilt der Bereich
als gewöhnlicher Aufenthalt des Leistungsberechtigten, in dem die nach § 46 Absatz 2a
des Asylgesetzes für seine Aufnahme zuständige Aufnahmeeinrichtung liegt. 6Für ein
neugeborenes Kind ist der gewöhnliche Aufenthalt der Mutter maßgeblich.

§ 10b Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern

(1) Die nach § 10a Abs. 2 Satz 1 zuständige Behörde hat der Behörde, die nach § 10a
Abs. 2 Satz 3 die Leistung zu erbringen hat, die aufgewendeten Kosten zu erstatten.

(2) Verlässt in den Fällen des § 10a Abs. 2 der Leistungsberechtigte die Einrichtung –
und bedarf er im Bereich der Behörde, in dem die Einrichtung liegt, innerhalb von
einem Monat danach einer Leistung nach diesem Gesetz, sind dieser Behörde die
aufgewendeten Kosten von der Behörde zu erstatten, in deren Bereich der Leistungs-
berechtigte seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne des § 10a Abs. 2 Satz 1 hatte.

§ 11 Ergänzende Bestimmungen

(1) Im Rahmen von Leistungen nach diesem Gesetz ist auf die Leistungen bestehen-
der Rückführungs- und Weiterwanderungsprogramme, die Leistungsberechtigten ge-
währt werden können, hinzuweisen; in geeigneten Fällen ist auf eine Inanspruchnahme
solcher Programme hinzuwirken.

(2) 1Leistungsberechtigten darf in den Teilen der Bundesrepublik Deutschland, in de-
nen sie sich einer asyl- oder ausländerrechtlichen räumlichen Beschränkung zuwider
aufhalten, von der für den tatsächlichen Aufenthaltsort zuständigen Behörde regelmä-
ßig nur eine Reisebeihilfe zur Deckung des unabweisbaren Bedarfs für die Reise zu
ihrem rechtmäßigen Aufenthaltsort gewährt werden. 2Die Leistungen können als Sach-
oder Geldleistungen erbracht werden.

(2a) 1Leistungsberechtigte nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 erhalten bis zur Ausstellung
eines Ankunftsnachweises nach § 63a des Asylgesetzes anstelle der Leistungen nach
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den §§ 3 und 6 Leistungen entsprechend § 1a Absatz 2 Satz 2 bis 4. 2An die Stelle der
Leistungen nach Satz 1 treten die Leistungen nach den §§ 3 bis 6, auch wenn dem
Leistungsberechtigten ein Ankunftsnachweis nach § 63a Absatz 1 Satz 1 des Asylge-
setzes noch nicht ausgestellt wurde, sofern

1. die in § 63a des Asylgesetzes vorausgesetzte erkennungsdienstliche Behandlung
erfolgt ist,

2. der Leistungsberechtigte von der Aufnahmeeinrichtung, auf die er verteilt worden
ist, aufgenommen worden ist, und

3. der Leistungsberechtigte die fehlende Ausstellung des Ankunftsnachweises nicht
zu vertreten hat.

3Der Leistungsberechtigte hat die fehlende Ausstellung des Ankunftsnachweises ins-
besondere dann nicht zu vertreten, wenn in der für die Ausstellung seines Ankunfts-
nachweises zuständigen Stelle die technischen Voraussetzungen für die Ausstellung
von Ankunftsnachweisen noch nicht vorliegen. 4Der Leistungsberechtigte hat die feh-
lende Ausstellung des Ankunftsnachweises zu vertreten, wenn er seine Mitwirkungs-
pflichten nach § 15 Absatz 2 Nummer 1, 3, 4, 5 oder 7 des Asylgesetzes verletzt hat.
5Die Sätze 1 bis 4 gelten auch

1. für Leistungsberechtigte nach § 1 Absatz 1 Nummer 5, die aus einem sicheren Dritt-
staat (§ 26a des Asylgesetzes) unerlaubt eingereist sind und als Asylsuchende
nach den Vorschriften des Asylgesetzes oder des Aufenthaltsgesetzes erkennungs-
dienstlich zu behandeln sind, und

2. für Leistungsberechtigte nach § 1 Absatz 1 Nummer 7, die einer Wohnverpflichtung
nach § 71 Absatz 2 Satz 2 oder § 71a Absatz 2 Satz 1 des Asylgesetzes in Verbin-
dung mit den §§ 47 bis 50 des Asylgesetzes unterliegen.

(3) 1Die zuständige Behörde überprüft die Personen, die Leistungen nach diesem Ge-
setz beziehen, auf Übereinstimmung der ihr vorliegenden Daten mit den der Ausländer-
behörde über diese Personen vorliegenden Daten. 2Sie darf für die Überprüfung nach
Satz 1 Name, Vorname (Rufname), Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeiten,
Geschlecht, Familienstand, Anschrift, Aufenthaltsstatus und Aufenthaltszeiten dieser
Personen sowie die für diese Personen eingegangenen Verpflichtungen nach § 68 des
Aufenthaltsgesetzes der zuständigen Ausländerbehörde übermitteln. 3Die Ausländerbe-
hörde führt den Abgleich mit den nach Satz 2 übermittelten Daten durch und übermittelt
der zuständigen Behörde die Ergebnisse des Abgleichs. 4Die Ausländerbehörde über-
mittelt der zuständigen Behörde ferner Änderungen der in Satz 2 genannten Daten. 5Die
Überprüfungen können auch regelmäßig im Wege des automatisierten Datenabgleichs
durchgeführt werden.

§ 12 Asylbewerberleistungsstatistik

(1) Zur Beurteilung der Auswirkungen dieses Gesetzes und zu seiner Fortentwicklung
werden Erhebungen über

1. die Empfänger
a) von Leistungen in besonderen Fällen (§ 2),
b) von Grundleistungen (§ 3),
c) von ausschließlich anderen Leistungen (§§ 4 bis 6),

2. die Ausgaben und Einnahmen nach diesem Gesetz
als Bundesstatistik durchgeführt.
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(2) Erhebungsmerkmale sind

1. bei den Erhebungen nach Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a und b
a) für jeden Leistungsempfänger:

Geschlecht; Geburtsmonat und -jahr; Staatsangehörigkeit; aufenthaltsrechtli-
cher Status;

b) für Leistungsempfänger nach § 2 zusätzlich:
Art und Form der Leistungen sowie die Regelbedarfsstufe;

c) für Leistungsempfänger nach § 3 zusätzlich:
Form der Grundleistung sowie Leistungsempfänger differenziert nach § 3 Ab-
satz 1 Satz 8 Nummer 1 bis 6;

d) für Haushalte und für einzelne Leistungsempfänger:
Wohngemeinde und Gemeindeteil; Art des Trägers; Art der Unterbringung; Be-
ginn der Leistungsgewährung nach Monat und Jahr; Art und Höhe des einge-
setzten Einkommens und Vermögens;

e) für Empfänger von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach den §§ 2 und 3
Absatz 3 in Verbindung mit den §§ 34 bis 34b des Zwölften Buches Sozialge-
setzbuch die Höhe dieser Leistungen unterteilt nach
aa) Schulausflügen von Schülerinnen und Schülern sowie Kindern, die eine

Kindertageseinrichtung besuchen,
bb) mehrtägigen Klassenfahrten von Schülerinnen und Schülern sowie Kin-

dern, die eine Kindertageseinrichtung besuchen,
cc) Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf,
dd) Schülerbeförderung,
ee) Lernförderung,
ff) Mehraufwendungen für die Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mit-

tagsverpflegung von Schülerinnen und Schülern in schulischer Verantwor-
tung sowie von Kindern in einer Kindertageseinrichtung und in der Kinder-
tagespflege,

gg) Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft);
f) weggefallen
g) bei Erhebungen zum Jahresende zusätzlich zu den unter den Buchstaben a bis

d genannten Merkmalen:
Art und Form anderer Leistungen nach diesem Gesetz im Laufe und am Ende
des Berichtsjahres; Beteiligung am Erwerbsleben;

2. bei den Erhebungen nach Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe c für jeden Leistungsempfän-
ger:
Geschlecht; Geburtsmonat und -jahr; Staatsangehörigkeit; aufenthaltsrechtlicher
Status; Art und Form der Leistung im Laufe und am Ende des Berichtsjahres; Typ
des Leistungsempfängers nach § 3 Absatz 1 Satz 8 Nummer 1 bis 6; Wohnge-
meinde und Gemeindeteil; Art des Trägers; Art der Unterbringung;

3. bei Erhebung nach Absatz 1 Nr. 2:
Art des Trägers; Ausgaben nach Art und Form der Leistungen sowie Unterbrin-
gungsform; Einnahmen nach Einnahmearten und Unterbringungsform.

(3) 1Hilfsmerkmale sind

1. Name und Anschrift des Auskunftspflichtigen,
2. für die Erhebungen nach Absatz 2 Nr. 1 die Kenn-Nummern der Leistungsempfänger,
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3. Name und Telefonnummer der für eventuelle Rückfragen zur Verfügung stehenden
Person.

2Die Kenn-Nummern nach Satz 1 Nr. 2 dienen der Prüfung der Richtigkeit der Statistik
und der Fortschreibung der jeweils letzten Bestandserhebung. 3Sie enthalten keine Anga-
ben über persönliche und sachliche Verhältnisse der Leistungsempfänger und sind zum
frühestmöglichen Zeitpunkt, spätestens nach Abschluss der wiederkehrenden Bestands-
erhebung zu löschen.

(4) 1Die Erhebungen nach Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a bis d und g sowie nach
Absatz 2 Nummer 2 und 3 sind jährlich durchzuführen. 2Die Angaben für die Erhebung

a) nach Absatz 2 Nr. 1 Buchstabe a bis d und g (Bestandserhebung) sind zum 31.
Dezember,

b) weggefallen
c) weggefallen
d) nach Absatz 2 Nr. 2 und 3 sind für das abgelaufene Kalenderjahr
zu erteilen.

(5) 1Die Erhebungen nach Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe e sind quartalsweise durch-
zuführen, wobei gleichzeitig Geschlecht, Geburtsmonat und -jahr, Wohngemeinde und
Gemeindeteil, Staatsangehörigkeit sowie aufenthaltsrechtlicher Status zu erheben
sind. 2Dabei ist die Angabe zur Höhe der einzelnen Leistungen für jeden Monat eines
Quartals gesondert zu erheben.

(6)) 1Für die Erhebungen besteht Auskunftspflicht. 2Die Angaben nach Absatz 3 Satz 1
Nr. 3 sowie zum Gemeindeteil nach Absatz 2 Nr. 1 Buchstabe d und Absatz 2 Nr. 2
sowie nach Absatz 5 sind freiwillig. 3Auskunftspflichtig sind die für die Durchführung
dieses Gesetzes zuständigen Stellen.

(7) Die Ergebnisse der Asylbewerberleistungsstatistik dürfen auf die einzelne Ge-
meinde bezogen veröffentlicht werden.

§ 13 Bußgeldvorschrift

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 8a eine Mel-
dung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet
werden.

§ 14 Dauer der Anspruchseinschränkung

(1) Die Anspruchseinschränkungen nach diesem Gesetz sind auf sechs Monate zu
befristen.

(2) Im Anschluss ist die Anspruchseinschränkung bei fortbestehender Pflichtverlet-
zung fortzusetzen, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen der Anspruchseinschrän-
kung weiterhin erfüllt werden.
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AsylbLG

Bekanntmachung
über die Höhe der Leistungssätze nach § 3 Absatz 4

des Asylbewerberleistungsgesetzes für die Zeit
ab 1. Januar 2016

vom 26. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1793)

Nach § 3 Absatz 4 des Asylbewerberleistungsgesetzes, der zuletzt durch Artikel 2
Nummer 3 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) geändert worden ist,
wird hiermit Folgendes bekannt gemacht:

*1. Als monatliche Beträge nach § 3 Absatz 1 Satz 8 des Asylbewerberleistungsgeset-
zes werden für die Zeit ab 1. Januar 2016 als Geldbetrag zur Deckung aller notwen-
digen persönlichen Bedarfe anerkannt

a) für alleinstehende Leistungsberechtigte 145 Euro (§ 3 Absatz 1 Satz 8 Num-
mer 1),

b) für zwei erwachsene Leistungsberechtigte, die als Partner einen gemeinsamen
Haushalt führen, je 131 Euro (§ 3 Absatz 1 Satz 8 Nummer 2),

c) für weitere erwachsene Leistungsberechtigte ohne eigenen Haushalt 114 Euro
(§ 3 Absatz 1 Satz 8 Nummer 3),

d) für sonstige jugendliche Leistungsberechtigte vom Beginn des 15. und bis zur
Vollendung des 18. Lebensjahres 86 Euro (§ 3 Absatz 1 Satz 8 Nummer 4),

e) für leistungsberechtigte Kinder vom Beginn des siebten bis zur Vollendung des
14. Lebensjahres 93 Euro (§ 3 Absatz 1 Satz 8 Nummer 5),

f) für leistungsberechtigte Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres
85 Euro (§ 3 Absatz 1 Satz 8 Nummer 6);

2. als monatliche Beträge nach § 3 Absatz 2 Satz 2 des Asylbewerberleistungsgeset-
zes werden für die Zeit ab 1. Januar 2016 als notwendiger Bedarf anerkannt

a) für alleinstehende Leistungsberechtigte 219 Euro (§ 3 Absatz 2 Satz 2 Num-
mer 1),

b) für zwei erwachsene Leistungsberechtigte, die als Partner einen gemeinsamen
Haushalt führen, je 196 Euro (§ 3 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2),

c) für weitere erwachsene Leistungsberechtigte ohne eigenen Haushalt 176 Euro
(§ 3 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3),

d) für sonstige jugendliche Leistungsberechtigte vom Beginn des 15. und bis zur
Vollendung des 18. Lebensjahres 200 Euro (§ 3 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4),

e) für leistungsberechtigte Kinder vom Beginn des siebten bis zur Vollendung des
14. Lebensjahres 159 Euro (§ 3 Absatz 2 Satz 2 Nummer 5),

f) für leistungsberechtigte Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres
135 Euro (§ 3 Absatz 2 Satz 2 Nummer 6).

* Ziff. 1 ab 17. 3. 2016 überholt durch G vom 11. 3. 2016 (BGBl. I S. 390). Die ab diesem Zeitpunkt geltenden
Beträge sind in § 3 Abs. 1 Satz 8 AsylbLG eingearbeitet.
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